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Die Bezirkshauptmannschaft Imst als örtlich zuständige Schifffahrtsbehörde gemäß § 37 Abs. 1 Zi 1 

Schifffahrtsgesetz (SchFG), BGBl. I Nr. 62/1997, zuletzt geändert durch BGBl I Nr. 78/2008, erlässt 

gemäß den §§ 16 Abs. 1 Zi 1 und 17 Abs. 2 iVm. § 23 Abs. 1 und 2 SchFG folgende 

 

VERORDNUNG 

 

1. Das Befahren der Ötztaler Ache von der Einstiegsstelle Ötz (Holzbrücke "Taverne") bis Einmündung 

Inn mit Fahrzeugen und Schwimmkörpern aller Art, insbesondere mit Kajaks und Rafts ist über den 

Zeitraum der kundgemachten Verordnung untersagt. 

2. Während des Verordnungszeitraumes dürfen im Bereich der genannten Wasserstrecke keine 

Schwimmkörper oder Fahrzeug der genannten Art zu Wasser gelassen werden und sind solche im 

Wasser befindlichen unverzüglich daraus zu entfernen. 

3. Diese Verordnung tritt mit dem Zeitpunkt der öffentlichen Kundmachung/des Aushanges bzw. deren 

Entfernung in bzw. außer  Kraft. 

4. Die Kundmachung dieser Verordnung erfolgt durch Anschlag an den Einstiegsstellen und öffentliche 

Kundmachung in der Ufergemeinde. 

 

Für den Bezirkshauptmann: 

RAFFL 
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Ergeht an: 

1. die Gemeinde Ötz, z.Hdn. Herrn Bgm. Ing. Hansjörg Falkner, per e-Mail, als betroffene Ufergemeinde, 

mit der Bitte um unverzüglichen öffentlichen Aushang an der Gemeindetafel; 

2. die PI Ötz, per e-Mail; mit dem Auftrag die Verordnung unverzüglich an den bekannten / möglichen Ein- 

und Ausstiegsstellen für Wasserfahrzeuge anzuschlagen; 

3. das Amt der Tiroler Landesregierung, Abt. Verkehr, z.Hdn. Herrn HR Dr. Hansjörg Constantini, per  

e-Mail. 
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Rechtsgrundlage: Schifffahrtsgesetz 1992 – BGBl. Nr. 62 i.d.g.F 

Verkehrsregelung: 

  § 16. (1) Durch Verordnung sind der Verkehr und der Betrieb von Fahrzeugen und Schwimmkörpern unter 

Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Wasserbaues und auf zwischenstaatliche Vereinbarungen zu regeln, 

soweit es folgende Gründe erfordern: 

   1. die Sicherheit der Schifffahrt  oder von Personen; 

   2. auf Wasserstraßen darüber hinaus die Flüssigkeit des Verkehrs der gewerbsmäßigen Schifffahrt , die    

       Ordnung an Bord sowie die Ordnung beim Stilliegen der Fahrzeuge; 

   3. der Schutz von Personen vor Lärmbelästigungen; 

   4. der Schutz der Luft oder der Gewässer vor Verunreinigungen; 

   5. der Schutz von Ufern und Anlagen sowie von Regulierungs- und Schutzbauten; 

   6. die Durchführung von Regulierungsarbeiten oder von wasserrechtlich bewilligten bzw. wasserwirtschaftlich 

      erforderlichen Arbeiten; 

   7. die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs auf ufernahen Straßen mit öffentlichem Verkehr; 

   8. ein Einsatz des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1990 oder die Vorbereitung dieses 

       Einsatzes sowie einsatzähnliche Übungen; 

   9. der Einsatz von Organen der Schifffahrtspolizei und der Sicherheitsbehörden zur Erfüllung der ihnen 

      gesetzlich obliegenden Aufgaben; 

  10. die Ausübung der Zollaufsicht auf Grenzgewässern und nach zollrechtlichen Bestimmungen zu Zollstraßen  

       erklärten Wasserstraßen; 

  11. auf Teilen von Wasserstraßen, die Arme, Seitenkanäle oder Verzweigungen sind, sowie auf anderen 

       Gewässern als Wasserstraßen die Wahrung der Interessen der Jagd, der Fischerei, des Naturschutzes oder  

        es Fremdenverkehrs. 

(2) Durch die Verordnung gemäß Abs. 1 sind Bestimmungen zu erlassen 

  1. über das Verhalten der Fahrzeuge oder Schwimmkörper im Verkehr, beim Stilliegen, beim Umschlag, bei 

deren Versorgung mit Treibstoffen oder Betriebsstoffen, in Notfällen, bei ungünstiger Witterung und Hochwasser 

sowie über die hiebei zu verwendenden Zeichen (zB Tag- und Nachtbezeichnung) und Signalmittel; 

  2. über das Verhalten schwimmender Geräte bei der Arbeit; 

  3. durch die einzelnen nach Bauart, Ladung, Antrieb, Verwendung oder Maßen bestimmbaren Arten 

von Fahrzeugen oder Schwimmkörpern oder den einer bestimmten Art der Schifffahrt  dienenden 

Fahrzeugen die Benützung bestimmter Gewässer, Gewässerteile oder Schifffahrtsanlagen 

vorgeschrieben, untersagt, eingeschränkt oder vorbehalten oder im Verkehr ein Vorrang eingeräumt 

wird; 

  4. über die Bezeichnung von öffentlichen Häfen und Privathäfen, öffentlichen Länden und Privatländen sowie 

von sonstigen Landungsplätzen; 

  5. über zeitliche Beschränkungen beim Stilliegen; 

  6. über die Art der Ausübung bestimmter Wassersportarten; 

  7. über die Benützung der Gewässer oder ihrer Ufer durch andere Personen als Schifffahrttreibende, 

unbeschadet bestehender wasserrechtlicher Bewilligungen. 

(3) Wenn durch eine Verordnung gemäß Abs. 2 Z 7 Interessen der Jagd oder Fischerei berührt werden, so ist sie 

vor ihrer Erlassung der örtlich zuständigen Landesregierung unter Einräumung einer angemessenen Frist zur 

Stellungnahme zu übermitteln. Werden sonstige Benützer der Gewässer oder ihrer Ufer durch eine solche 

Verordnung in einem Recht beeinträchtigt und erwächst ihnen daraus ein vermögensrechtlicher Nachteil, so sind 

die Bestimmungen des § 28 Abs. 3 anzuwenden. 
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Verordnungen, die durch Schifffahrtszeichen kundgemacht werden 

  § 22. (1) Die in den §§ 16 und 17 bezeichneten Verordnungen sind, sofern sich aus den folgenden 

Bestimmungen nichts anderes ergibt, durch die Anbringung von Schifffahrtszeichen kundzumachen; sie treten mit 

der Anbringung dieser Zeichen in Kraft und mit ihrer Entfernung außer Kraft. Der Zeitpunkt der Anbringung und 

der Entfernung ist in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten. 

  (2) Im Falle der Unaufschiebbarkeit, insbesondere bei Elementarereignissen, bei Unfällen und bei 

dringenden Arbeiten in den Gewässern oder an ihren Ufern sind hinsichtlich der Wasserstraßen, 

ausgenommen in die  Landesvollziehung fallende, die Schifffahrtspolizeiorgane, in Fällen, in denen es 

wegen wasserbaulicher Belange erforderlich ist, auch gemäß § 38 Abs. 7 betraute Bedienstete der 

Bundeswasserstraßenverwaltung, hinsichtlich des Neusiedlersees und der Grenzstrecken sonstiger  

Grenzgewässer die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes, hinsichtlich der anderen Gewässer 

die Bezirksverwaltungsbehörden ermächtigt, die im § 16 bezeichneten Maßnahmen vorübergehend 

anzuordnen und durch  Anbringung oder Entfernung entsprechender Schifffahrtszeichen 

kundzumachen. Die Behörde ist hievon unter Angabe des Zeitpunktes der Anbringung und der 

Entfernung unverzüglich zu verständigen. 

  (3) Im Falle eines Einsatzes des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a oder b des Wehrgesetzes 1990 oder eines 

Einsatzes von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes gemäß § 13 Abs. 5 haben die 

Schifffahrtspolizeiorgane die in Abs. 2 genannten Maßnahmen auf Ersuchen des zuständigen Militärkommandos 

oder der zuständigen Sicherheitsbehörde zu treffen. 

 

 Verordnungen, die nicht durch Schifffahrtszeichen kundgemacht werden 

  § 23. (1) Lässt sich der Inhalt von Verordnungen durch Schifffahrtszeichen nicht ausdrücken oder widerspricht eine 

Kundmachung durch Schifffahrtszeichen den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, 

so sind Verordnungen des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr im Bundesgesetzblatt, Verordnungen eines 

Landeshauptmannes im jeweiligen Landesgesetzblatt kundzumachen. 

  (2) Verordnungen gemäß §§ 12 Abs. 1 und 16 Abs. 1 Z 1 bis 4 können abweichend von den 

Bestimmungen des Abs. 1 von der Behörde durch Anschlag an der Amtstafel kundgemacht werden, 

sofern die Geltungsdauer der Verordnung weniger als ein Jahr beträgt und der Verordnungsinhalt sich 

durch Schifffahrtszeichen nicht ausdrücken lässt. Solche Verordnungen treten, sofern darin kein 

späterer Zeitpunkt bestimmt ist, zwei Wochen nach dem Tag des Anschlages in Kraft; dieser Tag ist auf 

dem Anschlag zu vermerken. Der Anschlag muss, sofern die Geltungsdauer der Verordnung nicht früher 

endet, zwei Wochen ab Inkrafttreten der Verordnung an der Amtstafel belassen werden. Die Verordnung 

ist, wenn sie sich auf Wasserstraßen bezieht, überdies durch Anschlag an den Amtstafeln der Strom-, 

Schleusen- und Hafenaufsichten während der gleichen Zeit kundzumachen. Die Wirtschaftskammer 

Österreich ist zu benachrichtigen. In den Fällen des § 16 Abs. 2 Z 7 ist die Verordnung auch der betroffenen 

Ufergemeinde zur ortsüblichen Verlautbarung bekannt zu geben. Bezieht sich die Verordnung auf andere Gewässer 

als Wasserstraßen, so ist sie durch Anschlag an den Amtstafeln der betroffenen Ufergemeinden kundzumachen; die 

örtlich zuständige Landeskammer der Wirtschaftskammer Österreich ist zu benachrichtigen. Die Dienststellen der im 

§ 38 Abs. 2 Z 2 genannten Organe sind gleichfalls zu verständigen. 

  (3) Muss eine Verordnung gemäß Abs. 2 im Falle der Unaufschiebbarkeit, insbesondere bei 

Elementarereignissen, Unfällen, dringenden Arbeiten in den Gewässern oder an ihren Ufern, wegen 

eines Einsatzes des Bundesheeres gemäß § 2 Abs. 1 lit. a oder b des Wehrgesetzes 1990 oder eines 

Einsatzes von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes gemäß § 13 Abs. 5, ausnahmsweise früher 

als zwei Wochen nach ihrer Kundmachung in Kraft treten, so ist darauf in der Verordnung ausdrücklich 

hinzuweisen und auf Wasserstraßen ihr Inhalt den Schiffsführern vor der Befahrung des Teiles der 

Wasserstraße, auf den sich die Verordnung bezieht, durch Aushändigung eines schriftlichen 

Fahrbefehles bekannt zu geben. 

  (4) Der Fahrbefehl, der den Inhalt der Verordnung in gedrängter Form zu enthalten hat, ist von den 

Schifffahrtspolizeiorganen und im Falle einer Betrauung gemäß § 38 Abs. 7 auch von den Organen der 

Zollverwaltung an Plätzen, an denen Fahrzeuge üblicherweise anhalten müssen (z.B Schleusen, Abfertigungsstellen 

für Grenzkontrollen), während der ersten zwei Wochen der Geltungsdauer der Verordnung gegen 

Übernahmsbestätigung auszuhändigen. 
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